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Beschlussvorlage öffentlich 
 
Betreff: Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei der Stadt 

Burgdorf 
 
 
Beratungsfolge:   abweich. Abstimmungsergebnis 

 Datum TOP Beschluss Ja Nein Enth. 

Ausschuss für Schulen, Kultur 
und Sport 

17.02.2011      

Verwaltungsausschuss 22.02.2011      
Rat 24.02.2011      
       
       
 
 
 
Finanz. Auswirkungen in Euro Produktkonto ErgHH FinHH 
Einmalige Kosten: €     
Laufende Kosten: €    
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:  ja  nein 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport und der Verwaltungsausschuss empfehlen 
dem Rat der Stadt Burgdorf, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Rat der Stadt Burgdorf beschließt die Benutzungs- und Gebührensatzung 
für die Stadtbücherei der Stadt Burgdorf. 
 
Die Satzung tritt am 01.04.2011 in Kraft. 
 
 
 
 
 
(Baxmann) 
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Sachverhalt und Begründung: 
 
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat der Rat der Stadt Burgdorf in seiner Sitzung 
am 09.12.2010 beschlossen, die Jahresgebühr für die Nutzung der Stadtbücherei Burg-
dorf für Familien (von bisher 15,00 € auf 20,00 €) und Erwachsene (von bisher 10,00 € 
auf 15,00 €) anzuheben. 
 
Diese Erhöhung wurde zum Anlass genommen, die bisher einzeln bestehende Benut-
zungssatzung und die sich in einigen Punkten mit der Benutzungssatzung überschneiden-
de Gebührensatzung zu einer Satzung zusammenzufassen.  
 
Im Zuge dessen sollte auch die Gebühr für den Auswärtigen Leihverkehr von bisher 2,50 
€ auf 3,00 € angehoben werden. Ebenso wurde die bei Verlust von Medien fällige Verwal-
tungsgebühr erhöht. 
 
Im Rahmen der Satzungsänderung wird vorgeschlagen, die Ausleihe für Kinder und Ju-
gendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres kostenlos anzubieten, um eine neue 
Leserschaft heranzuführen und die Nutzung der Stadtbücherei für diese Altersgruppe 
noch attraktiver zu machen. 
 
Zudem soll erstmals die Möglichkeit einer einmaligen Ausleihe eingeräumt werden. 
 
 
 
Im Anhang finden sich neben dem Entwurf der neuen Benutzungs- und Gebührensat-
zung (Anlage 1) auch die bisherige Benutzungssatzung (Anlage 2) sowie die Gebüh-
rensatzung (Anlage 3). 
 
 
 
 
 
 




